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I N HA LT

1. Geltungsbereich

Die gesetzlichen Grundlagen für die Annahme und Aus-

folgung von sicherungsbedürftigen Gegenständen finden

sich in der Tiroler Gemeindeordnung 2001 – TGO und der

Gemeinde-Haushaltsverordnung 2012 – GHV. Der gegen-

ständliche Leitfaden richtet sich an die von Gemeinden und

Gemeindeverbänden geführten Alten-, Wohn- und Pflege-

heime.

2. Kassensicherheit

Sicherungsbedürftige Gegenstände sind Zahlungsmittel,

Spareinlagen und sonstige sicherungsbedürftige Sachen.

• Zahlungsmittel sind alle Geldzeichen, die dem Zah-

lungsverkehr dienen.

• Spareinlagen sind Sparurkunden (Sparbücher) über

Geldeinlagen.

• Sonstige sicherungsbedürftige Sachen sind Wertsachen,

wie Wertgegenstände (z. B. Schmuck), sonstige gegen den

Zugriff  Unberechtigter zu schützende Gegenstände, hinter-

legte, zur Sicherstellung angenommene Gegenstände und

Fundgegenstände.

Sämtliche sicherungsbedürftigen Gegenstände, die im

Namen des Rechtsträgers und/oder eines Heimbewohners

zur Verwaltung oder Verwahrung übergeben wurden, sind

feuer- und einbruchsicher zu verwahren.

Fundgegenstände sind unverzüglich der zuständigen

Fundbehörde oder dem Verlustträger selbst auszuhändigen,

wenn der gemeine Wert der gefundenen Sache 10,– Euro

übersteigt bzw. es erkennbar ist, dass die Wiedererlangung

der Sache für den Verlustträger von erheblicher Bedeutung

ist (§§ 390 und 391 ABGB).

3. Entgegennahme von sicherungsbedürftigen Ge-

genständen

Die Bewohner und deren Angehörige sind bereits bei der

Aufnahme dahingehend zu informieren, dass es dem Rechts-

träger nicht möglich ist, dauerhaft sicherungsbedürftige Ge-

genstände (Testament, Schmuck, Sparbücher, …) aufzube-

wahren. Eine Hinterlegung von sicherungsbedürftigen Ge-

genständen hat im Allgemeinen bei zugelassenen Verwahr-

stellen (z. B. Bankschließfach, Notar, usw.) zu erfolgen.

In begründeten Ausnahmefällen (z. B. wenn keine Ange-

hörigen erreichbar sind) kann eine Verwahrung von Wert -

sachen für einige Tage beim Rechtsträger erfolgen, sofern

dieser die notwendige Kassensicherheit gewährleisten kann.

In diesem Zusammenhang ist darauf  hinzuweisen, dass

grundsätzlich nur jene sicherungsbedürftigen Gegenstände

hinterlegt werden können, die nicht für den täglichen Ge-

brauch benötigt werden. Für die Verwahrung von persönli-

chen Gegenständen des täglichen Bedarfes ist seitens des

Rechtsträgers sicherzustellen, dass für jeden Bewohner in sei-

37.
Leitfaden zur Verwaltung von sicherungsbedürftigen 

Gegenständen in Alten-, Wohn- und Pflegeheimen
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nem Zimmer eine verschließbare Schublade oder ähnliches

vorhanden ist.

4. Hinterlegung von sicherungsbedürftigen Gegen-

ständen

Für sicherungsbedürftige Gegenstände, die vorüberge-

hend vom Rechtsträger im Heim verwahrt werden, ist ein

Depotschein mit einer lückenlosen, eindeutigen Auflistung

der deponierten Gegenstände auszustellen. Auf  dem vom

Heim ausgestellten Depotschein sollte mindestens angeführt

sein:

a) die Bezeichnung des Heimes,

b) die Auflistung der Wertgegenstände mit Anzahl und

mit eindeutiger Bezeichnung,

c) die Rückgabebedingungen,

d) der Tag der Übernahme,

e) die Unterschrift des Hinterlegers,

f) die Unterschrift des ausstellenden Kassenbediensteten

und

g) die Unterschrift des Heimleiters.

Das Original ist dem Bewohner bzw. dem Sachwalter zu

übergeben. Die Durchschrift ist gemeinsam mit den Wert-

gegenständen entsprechend den Vorgaben gemäß Punkt 2

sicher zu verwahren.

Die Ausfolgung der sicherungsbedürftigen Gegenstände

ist auf  dem Original mit Angabe des Ortes und des Tages

der Ausfolgung sowie der eigenhändigen Unterschrift des

Empfängers zu bestätigen. Das Original ist gemeinsam mit

der Durchschrift in einem Ordner abzulegen und gesichert

aufzubewahren.

Zum Nachweis des Bestandes an sicherungsbedürftigen

Gegenständen sind über ihre Annahme und ihre Ausfolgung

entsprechende Aufzeichnungen (Depotbuch) zu führen. Die

sicherungsbedürftigen Gegenstände müssen den jeweiligen

Bewohnern eindeutig zuordenbar sein. In regelmäßigen Ab-

ständen sind die IST-Bestände den SOLL-Beständen gegen-

überzustellen (Inventur). Seitens der Aufsichtsbehörde wird

empfohlen, dass diese im Zuge der Kassenprüfung durch den

Überprüfungsausschuss (mindestens in jedem dritten Monat)

erhoben und in der Niederschrift festgehalten werden.

Befinden sich (im Ausnahmefall) bei den im Zuge der Hin-

terlegung übernommenen sicherungsbedürftigen Gegen-

ständen auch Zahlungsmittel, so sind diese umgehend in die

Hauptkasse einzuzahlen und auf  dem Verwahrgeldkonto

„Depotgelder von Heimbewohnern“ (voranschlagsunwirk -

same Gebarung) zu verbuchen. Die beim Abschluss des

Haushaltsjahres auf  dem Verwahrgeldkonto ausgewiesenen

schließlichen Stände sind im Zuge der Jahresrechnung in

 einem eigenen Verzeichnis einzeln und nach dem Jahr ihrer

Entstehung auszuweisen. Für die vom Rechtsträger ver-

wahrten Zahlungsmittel ist keine Verzinsung vorgesehen.

Die Auszahlung von den zur Verwahrung entgegenge-

nommenen Zahlungsmitteln darf  nur aufgrund einer schrift-

lichen Auszahlungsanordnung durch den Anweisungsbefug-

ten vorgenommen werden.

5. Geldverwaltung für Heimbewohner

Werden seitens des Rechtsträgers Geldgeschäfte (z. B. Fri-

sör, Rezeptgebühr usw.) für Bewohner von Alten-, Wohn-

oder Pflegeheimen aus verwaltungstechnischen Gründen

zentral organisiert, so ist diese Abwicklung entsprechend zu

dokumentieren. Für jede Zahlung bedarf  es grundsätzlich

 eines Beleges.

Zur Bestätigung des abgewickelten Geldgeschäftes (so-

fern der Bewohner selbst nicht mehr in der Lage ist) ist die

Prüfung auf  ihren Grund und ihre Höhe (sachliche und rech-

nerische Richtigkeit) von jenen Personen durchzuführen,

welche alle Umstände (ordnungsgemäße Leistungserbrin-

gung) beurteilen können, um die Richtigkeit des zu prüfen-

den Beleges bescheinigen zu können (z. B. Pflegepersonal).

Die Feststellung der sachlichen und rechnerischen Richtig-

keit ist mit vollem Namenszug und Datum zu bestätigen. Die

mit den Buchhaltungs- und Kassengeschäften betrauten

Kassenbediensteten dürfen neben der rechnerischen die

sachliche Richtigkeit nur in jenen Fällen bestätigen, in denen

dieser Sachverhalt ausschließlich von ihnen beurteilt werden

kann (z. B. Auszahlung des Taschengeldes).

Kassenbedienstete, die mit der Einhebung von Barzah-

lungen betraut sind, haben über jede Einzahlung (z. B. von

Angehörigen), die durch Übergabe von Zahlungsmitteln ent-

richtet wird, dem Einzahler eine Einzahlungsbestätigung

(Quittung) auszustellen. Die Einzahlungsbestätigung hat den

Namen des Einzahlers, den Betrag, den Zahlungsgrund, den

Ort und den Tag der Einzahlung und die Unterschrift des

Finanzverwalters oder Kassiers bzw. bevollmächtigten Be-

diensteten zu enthalten. Sie ist im Durchschreibeverfahren

oder mittels maschinellen Ausdruckes in zweifacher Ausfer-

tigung herzustellen. Die Originalausfertigung ist dem Ein-

zahler auszuhändigen, die Durchschrift bzw. der zweite ma-

schinelle Ausdruck ist den Belegen anzuschließen.

Barauszahlungen (z. B. Taschengeld) dürfen nur gegen

eine Auszahlungsbestätigung getätigt werden. Die Auszah-

lungsbestätigung hat den Betrag, den Zahlungsgrund, den

Ort und den Tag der Auszahlung, den Namen und die eigen -

händige Unterschrift des Empfängers zu enthalten.

Die Abwicklung dieser Geldgeschäfte hat grundsätzlich

über eine Nebenkasse mit eigener Buchführung zu erfolgen.

Für jeden Bewohner ist ein Konto einzurichten, auf  dem jede
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Geldbewegung festzuhalten ist. Zu jeder dieser Eintragun-

gen bedarf  es eines Beleges. Bei Sammelabrechnungen sind

für jeden Bewohner Ersatzbelege zu erstellen. Gleichzeitig

sind alle Geldbewegungen in einem Kassabuch einzutragen.

Die Salden der Bewohnerkonten, der Saldo des Kassabuches

und der Geldbestand der Bargeldkasse müssen, unter Be-

rücksichtigung der getätigten Ausgaben und Einnahmen für

das Wohn- und Pflegeheim sowie allfälliger Kassenabfuhren

und Kassenverstärkungen, übereinstimmen. Mindestens

monatlich ist ein Gesamtabschluss in zweifacher Ausferti-

gung zu erstellen. Dazu ist jedes Bewohnerkonto mit ein-

deutigem Namen, mit der Summe der Einzahlungen, der

Summe der Auszahlungen und dem Saldo aufzulisten.

Gleichzeitig ist das Kassabuch abzuschließen und mit der

Monatslistung abzustimmen.

Die Belege und Abrechnungen sind entsprechend den all-

gemeinen Bestimmungen über die Aufbewahrungsfrist von

Rechnungsbelegen aufzubewahren.

Allgemein haben die Aufzeichnungen den Grundsätzen

ordnungsgemäßer Buchführung zu entsprechen. Die Auf-

zeichnungen sind nachvollziehbar, vollständig, richtig, zeit-

gerecht, geordnet, unverändert und inhaltsgleich vorzuneh-

men.

Die Nebenkasse ist je nach Umfang der Kassenge schäfte,

mindestens aber monatlich, mit der Hauptkasse abzurech-

nen. Die Monatsabrechnung ist von einem zweiten sach-

kundigen Bediensteten auf  die ordnungsgemäße Verwen-

dung und Verrechnung der Geldmittel zu überprüfen und

mit Unterschrift und Datum zu bestätigen. Das Original der

Monatsabrechnung gilt gleichzeitig als Beleg für die Verbu-

chung der Monatssummen im Hauptbuch. Die Verbuchung

von Einnahmen, die an Dritte (Heimbewohner) weiterzulei-

ten sind (Depotgelder), und von Ausgaben, die für Rechnung

eines Dritten (Heimbewohner) getätigt werden (Vorauszah-

lung), hat auf  Konten der voranschlagsunwirksamen Geba-

rung (Verwahrgelder/Vorschüsse) zu erfolgen.

6. Führung der Geldverwaltung

Der Bürgermeister bzw. Verbandsobmann hat der Geld-

verwaltung für Heimbewohner jenes fachlich qualifizierte

Personal zuzuweisen, das zur rechtzeitigen und sachgemä-

ßen Besorgung ihrer Aufgaben unter Beachtung der Geba-

rungssicherheit erforderlich ist.

7. Kassenprüfung

Gemäß § 110 TGO 2001 sind mindestens in jedem drit-

ten Monat und bei jedem Wechsel in der Person des Fi-

nanzverwalters Kassenprüfungen vorzunehmen. Diese ha-

ben sich auf  die Hauptkasse mit den ihr angegliederten Geld-

verwaltungsstellen und Nebenkassen zu erstrecken. Emp-

fohlen wird auch bei jedem Wechsel des Heimleiters eine

Kassenprüfung durchzuführen.

Die Kassenprüfungen dienen der Prüfung der Kassen-

bestände, Buchungen und Belege sowie der Prüfung der ord-

nungsgemäßen Führung. Für die Durchführung einer Kas-

senprüfung gilt der 3. Abschnitt der Gemeinde-Haushalts-

verordnung 2012 sinngemäß.

Weiters obliegt der Finanzverwaltung gemäß § 2 lit. h Ge-

meinde-Haushaltsverordnung 2012 unter anderem auch

die interne Kassenprüfung über eingerichtete Dienststellen

 (siehe § 103 Abs. 2 erster Satz TGO 2001).

8. Kassenübergabe

Bei Unterbrechung (Urlaub, Krankheit oder bei Wechsel

in der Kassenführung) ist eine ordnungsgemäße Kassen-

übergabe durchzuführen. Sie hat entsprechend der Vorga-

ben der Gemeinde-Haushaltsordnung 2012 (§ 22 Kassenbe-

standsaufnahme) zu erfolgen. Allfällige Fehlbeträge sind vom

betreffenden Bediensteten zu ersetzen. Kassenüberschüsse

sind bis zur Klärung als Verwahrgeld zu behandeln.

Zahlungsmittel des Rechtsträgers dürfen nicht mit jenen

von Bediensteten vermengt oder zusammen aufbewahrt

 werden.

9. Nachlässe

Verstirbt ein Bewohner im Heim, so sind alle sicherungs-

bedürftigen Sachen und Geldmittel des Bewohners, die sich

im Verantwortungsbereich des Heimes befinden, nur an jene

mit Lichtbildausweis legitimierten Personen auszuhändigen,

die von einem Notar oder Gericht die Ermächtigung dazu

vorlegen können.
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Mit seinem Erkenntnis Ro 2014/03/0063-4 vom 26. Juni

2014 hat sich der Verwaltungsgerichtshof  erstmals grund-

sätzlich und ausführlich mit der Auslegung des § 28 Abs. 2

und 3 VwGVG betreffend die Zuständigkeit der Verwal-

tungsgerichte zur Entscheidung „in der Sache selbst“ befasst

und hierzu – auf  das Wesentliche zusammengefasst – Fol-

gendes ausgesprochen:

§ 28 VwGVG normiere für die überwiegende Anzahl der

Fälle die Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte, in der  Sache

selbst zu entscheiden. Die nach § 28 Abs. 3 zweiter Satz

VwGVG bestehende Zurückverweisungsmöglichkeit stelle

eine Ausnahme von der grundsätzlichen meritorischen Ent-

scheidungszuständigkeit der Verwaltungsgerichte dar. Das

Verwaltungsgericht habe nachvollziehbar zu begründen,

wenn es eine meritorische Entscheidungszuständigkeit nicht

als gegeben annehme.

In concreto bedeutet dies, dass eine Entscheidung in der

Sache selbst immer dann zu erfolgen habe:

• bei Vorliegen der in den Z. 1 und 2 des § 28 Abs. 2

VwGVG genannten – nicht restriktiv zu deutenden – Vo-

raussetzungen (somit wenn der maßgebliche Sachverhalt

feststeht oder die Feststellung des maßgeblichen Sachverhalts

durch das Verwaltungsgericht selbst im Interesse der Rasch-

heit gelegen oder mit einer erheblichen Kostenersparnis ver-

bunden ist), und zwar auch für den Fall der Ermessensübung

durch die Verwaltungsbehörde (beachte aber die für diesen

Fall nach Art. 130 Abs. 3 B-VG in Administrativsachen be-

schränkte Kontrollbefugnis des Verwaltungsgerichts, wenn

das Ermessen von der Behörde im Sinn des Gesetzes geübt

wurde);

• nach Maßgabe des § 28 Abs. 3 VwGVG grundsätzlich

auch dann, wenn trotz Fehlens der Voraussetzungen nach

§ 28 Abs. 2 Z. 1 und 2 VwGVG die Verwaltungsbehörde dem

nicht unter Bedachtnahme auf  die wesentliche Vereinfa-

chung oder Beschleunigung des Verfahrens widerspricht.

Von der Möglichkeit der Zurückverweisung (zur Durch-

führung notwendiger Ermittlungen) dürfe demnach unter

Berücksichtigung der Zielsetzung der Verfahrensbeschleuni-

gung bzw. der Berücksichtigung einer angemessenen Ver-

fahrensdauer nur dann Gebrauch gemacht werden:

• bei krassen bzw. besonders gravierenden Ermittlungs-

lücken, insbesondere wenn die Verwaltungsbehörde jegliche

erforderliche Ermittlungstätigkeit unterlassen hat, wenn sie

zur Ermittlung des maßgebenden Sachverhalts (vgl. § 37

AVG) lediglich völlig ungeeignete Ermittlungsschritte gesetzt

oder bloß ansatzweise ermittelt hat;

• wenn konkrete Anhaltspunkte annehmen lassen, dass

die Verwaltungsbehörde (etwa schwierige) Ermittlungen un-

terließ, damit diese dann durch das Verwaltungsgericht vor-

genommen werden (im Sinn einer „Delegierung“ der Ent-

scheidungen an das Verwaltungsgericht);

• für den Fall der Ermessensübung durch die Verwal-

tungsbehörde lediglich dann, wenn die Voraussetzungen der

Z. 1 und 2 des § 28 Abs. 2 VwGVG nicht vorliegen bzw.

wenn die Beschwerde vom Verwaltungsgericht nicht ohne-

hin zurückzuweisen oder abzuweisen ist (wobei auch die

 Abweisung eine inhaltliche Auseinandersetzung mit der

 Beschwerdesache verlangt).

Ungeachtet der vom Verwaltungsgerichtshof  dargelegten

grundsätzlichen Verpflichtung der Verwaltungsgerichte zur

Entscheidung „in der Sache selbst“ wird es angesichts der

(im Ausnahmefall) bestehenden Möglichkeiten der Verwal-

tungsgerichte, einen angefochtenen Bescheid aufzuheben

und die Angelegenheit zur Erlassung eines neuen Beschei-

des an die Behörde zurückzuverweisen, im Interesse der Be-

hörden sein, ihren Ermittlungspflichten bestmöglich und

vollständig nachzukommen, damit ihre Entscheidungen im

Beschwerdeweg Bestand haben.
Dr. Ingrid Koler-Wöll

Abteilung Verfassungsdienst

38.
Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes zur Entscheidung der Verwaltungs-

gerichte „in der Sache selbst“ (meritorische Entscheidungszuständigkeit)
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Der Lehrgang richtet sich an Frauen mit Verantwortung

in Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Politik. Er vermittelt das er-

forderliche Handwerkszeug, damit Frauen mutig ihre Anlie-

gen und ihre Potentiale in öffentlichen Gremien, Vereinen

oder Parteien einbringen und durchsetzen. Eine lebendige

Demokratie braucht die Beteiligung und das Engagement

von Frauen.

Der Kompetenzlehrgang beinhaltet Module zu Rhetorik-

training, Konfliktmanagement, Selbstmarketing, Netzwer-

ken, Partizipation und Nutzung der Neuen Medien, die an

insgesamt sechs Wochenenden zwischen Oktober 2014 und

April 2015 veranstaltet werden.

Die genauen Termine, das Anmeldeformular sowie nä-

here Informationen finden sich auf  www.tirol.gv.at/frauen

39.
Nüsse knacken – Früchte ernten;

Kompetenzlehrgang für Frauen 2014/15
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Juni 2014 Juli 2014

(endgültig) (vorläufig)

Index der Verbraucherpreise 2010
Basis: Durchschnitt 2010 = 100 110,1 109,5

Index der Verbraucherpreise 2005
Basis: Durchschnitt 2005 = 100 120,6 119,9

Index der Verbraucherpreise 2000
Basis: Durchschnitt 2000 = 100 133,3 132,6

Index der Verbraucherpreise 96
Basis: Durchschnitt 1996 = 100 140,3 139,5

Index der Verbraucherpreise 86

Basis: Durchschnitt 1986 = 100 183,4 182,4

Index der Verbraucherpreise 76

Basis: Durchschnitt 1976 = 100 285,2 283,6

Index der Verbraucherpreise 66

Basis: Durchschnitt 1966 = 100 500,4 497,7

Index der Verbraucherpreise I

Basis: Durchschnitt 1958 = 100 637,6 634,1

Index der Verbraucherpreise II

Basis: Durchschnitt 1958 = 100 639,7 636,2

Der Index der Verbraucherpreise 2010 (Basis: Jahresdurchschnitt 2010 = 100) für den

Kalendermonat Juli 2014 beträgt 109,5 (vorläufige Zahl) und ist  somit gegenüber

dem Stand für Juni 2014 um 0,5% rückläufig (Juni 2014 gegenüber Mai 2014: + 0,1%).

Gegenüber Juli 2013 ergibt sich eine Steigerung um 1,8% (Juni 2014/2013: +1,9%).

VERBRAUCHERPREIS INDEX 
FÜR  JULI  2 0 1 4

(vorläufiges Ergebnis)

MEDIENINHABER (VERLEGER):

Amt der Tiroler Landesregierung, 

Abteilung Gemeinden,

6010 Innsbruck, Tel. 0512/508-2370
www.tirol.gv.at/merkblatt-gemeinden
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